
Satzung des Fördervereins der Jona Schule e.V. 

Präambel 

Die Schulen in freier, evangelischer bzw. ökumenisch orientierter Trägerschaft leisten 
in der Aufnahme der Überlieferung, in der Gestaltung gegenwärtiger Wirklichkeit und 
in der Erarbeitung verantworteter Zukunftsentwürfe ihren Beitrag zur Erziehung und 
Bildung vom Evangelium her. 

Die Christliche Gemeinschaftsschule Stralsund, die jedem Kind (und Jugendlichen) 
offen steht, hat über die Schulbildung hinaus die Aufgabe, die Schüler und 
Schülerinnen auf der Grundlage der Aussagen der christlichen Lehre über den 
Menschen zu bilden und zu erziehen. 

Das Leben in der Schulgemeinschaft soll dazu beitragen, dass Schüler, Eltern und 
Lehrer zu einem am christlichen Glauben orientierten Lebensverständnis finden, das 
zur Aufnahme der eigenen Person, zu Offenheit im Umgang mit anderen Menschen 
und zu verantwortlichem Handeln  in Kirche und Gesellschaft führt. 

Gemäß ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag wird die Christliche 
Gemeinschaftsschule Stralsund bemüht sein, über den Unterricht hinaus Angebote 
zu unterbreiten und Veranstaltungen durchzuführen, die dem Bildungs- und 
Erziehungsziel dienen. Aufgabe des Unterrichts ist es, die Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem Denken, Fühlen und Handeln zu 
fördern, ein Verhalten aus sozialer Verantwortung mit ihnen einzuüben und sie zu 
einem erfolgreichen Schulabschluss zu führen. 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen 
„Förderverein Jona Schule“ 

(2) Sitz des Vereins ist Stralsund. 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

(1) Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung der 
Evangelischen Grundschule Stralsund. 

(2) (aufgehoben) 
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der 
Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins zu gleichen Teilen an die Evangeli-



sche Kirchengemeinde St. Marien in Stralsund und die Evangelische Kirchen-
gemeinde St. Nikolai in Stralsund, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu verwenden 
haben. 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können volljährige natürliche sowie juristische Perso-
nen des öffentlichen sowie des Privatrechts werden, die bereit sind, an der 
Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben mitzuwirken. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Mit dem Antrag wird 
erklärt, die Satzung und die weiteren Ordnungen des Vereins anzuerkennen. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Bei Ab-
lehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe 
mitzuteilen. 

(3) Die Mitgliedschaft endet aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen oder 
durch Ausschluss bzw. Streichung von der Mitgliederliste. 

(4) Die Austrittserklärung ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Sie ist mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres zu erklären. 

(5) Der Ausschluss kann erfolgen: 
a) Wenn ein Mitglied in erheblicher Weise gegen die Interessen oder die Sat-

zung oder/und die sonstigen Ordnungen des Vereins verstößt, 
b) Wenn ein Mitglied sich eines so erheblichen unehrenhaften Verhaltens 

innerhalb oder außerhalb des Vereins schuldig gemacht hat, dass eine 
weitere Mitgliedschaft für den Verein untragbar ist. 

(6) Über den Ausschluss, welcher mit sofortiger Wirkung erfolgen kann, entschei-
det der Vorstand. Vor dieser Entscheidung ist dem Mitglied bei Bekanntgabe 
der Ausschlussgründe binnen einer Frist von zwei Wochen die Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschluss ist dem Mitglied mit eingehen-
der Begründung mitzuteilen. Das Mitglied kann hiergegen binnen eines Mo-
nats beim Vorstand eine Entscheidung der Mitgliederversammlung beantra-
gen. Der Vorstand hat dann binnen eines weiteren Monats eine Mitgliederver-
sammlung einzuberufen und durchzuführen, es sei denn, dass in diesem Zeit-
raum bereits eine Mitgliederversammlung anberaumt ist. Der Ausschluss wird 
Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung. 

(7) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung von 
Mitgliedsbeiträgen oder Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst 
beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei 
Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht 
wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die Streichung soll dem Mitglied 
mitgeteilt werden. 

(8) Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle möglichen Ansprüche des Ver-
eins auf Mitgliederbeiträge und andere Forderungen. Ein Anspruch des aus-
geschiedenen oder ausgeschlossenen Mitglieds auf Rückgewähr von Beiträ-



gen und Spenden oder sonstige Anteile aus dem Vereinsvermögen ist ausge-
schlossen. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu 

fördern, seine Interessen gegenüber jedermann zu vertreten und ihre Mit-
gliedsbeiträge satzungsgemäß zu entrichten. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliedsbeiträge werden durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt. 
Sie sind jeweils für ein Jahr im voraus zu entrichten. 

§ 6 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzen-
den, dem Kassenwart und einem Beisitzer. Es können bis zu vier weitere Vor-
standsmitglieder bestellt werden. 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von zwei Jahren durch die Mit-
gliederversammlung gewählt. Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Wahl eines 
neuen Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 
Eine Wiederwahl ist zulässig. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein 
endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 

(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für 
die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

(4) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende vertreten den Verein ge-
richtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. Jeder ist alleinvertre-
tungsberechtigt. Vereinsintern gilt jedoch die Regelung, dass der stellvertre-
tende Vorsitzende nur bei Verhinderung des Vorsitzenden (z.B. durch Krank-
heit , Urlaub o.ä.) tätig wird. 

(5) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Dem Vorstand ob-
liegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung. 

§ 8 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Ta-
gesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden.  



(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 

(4) Über Vorstandssitzungen sind Protokolle zu führen. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung 
des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. 
Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu ertei-
len; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; 
b) Entlastung des Vorstandes; 
c) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes; 
e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung 

des Vereins; 
f) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbe-

schluss des Vorstandes. 

§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von drei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einbe-
rufen. Die Frist beginnt mit dem Auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, 
wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene 
Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.  

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversamm-
lung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergän-
zung der Tagesordnung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt 
die Versammlung. 

(3) Daneben können vom Vorstand auch außerordentliche Mitgliederversammlun-
gen einberufen werden, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist. 
Sie müssen einberufen werden, wenn die Einberufung von mindestens einem 
Viertel der Mitglieder gegenüber dem Vorstand mit Begründung schriftlich 
verlangt wird. Es gilt die Ladungsregelung aus Abs.1. 



§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder vom Kassenwart geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versamm-
lungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des 
Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss 
übertragen werden. 

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 
muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschiene-
nen Mitglieder beschlussfähig. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als 
ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von ¾ 
der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche 
von 9/10 erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit 
Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung 
der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann nur in-
nerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann der-
jenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.  

(6) Im Falle der Beschlussfassung der Auflösung des Vereins bestimmt die 
Mitgliederversammlung zur Durchführung der Auflösung zwei Liquidatoren. 

(7) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§ 12 Vereinsvermögen 

(1) Alle Mitgliedsbeiträge und sonstigen Einnahmen des Vereins werden 
ausschließlich zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke verwendet. 

(2) Der Verein finanziert sich durch: 
a) Mitgliedsbeiträge, 
b) Spenden, 
c) Stiftungen, 
d) Einnahmen aus Veranstaltungen, 
e) Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln, 
f) Zuwendungen aus kirchlichen Mitteln, 
g) Zuweisung von Geldbußen von der Staatsanwaltschaft und Amtsgericht 

§ 13 Haftung 



Die Haftung richtet sich nach § 31 BGB. Das Mitglied haftet nicht mit seinem persön-
lichen Vermögen für die Verbindlichkeiten des Vereins. 

§ 15 Gleichstellungsklausel 

Personen und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in ihrer männlichen und weib-
lichen Form. 

§ 16 Inkrafttreten der Satzung 

(1) Diese Satzung wurde am 25. März 1999 beschlossen. 
(2) Sie tritt sofort in Kraft. 
(3) Die Änderung der Satzung wurde am 04. Juli 2000 beschlossen und tritt mit 

dem Tag der Eintragung ins Vereinsregister am 12.06.2001 in Kraft. 
(4) Die Änderung des § 11 Abs.3 der Satzung wurde am 08.06.2006 beschlossen 

und trat am gleichen Tag in Kraft. 
(5) Die Änderungen der Präambel und der §§ 1,2 und 12 der Satzung wurde am 

27.05.2010 beschlossen und trat am gleichen Tag in Kraft. 


